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Sehr geehrter Herr ,

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Zentraler Regelungsgegenstand des Gesetzentwurfs und der für die Richterinnen und Rich-
ter der Verwaltungsgerichtsbarkeit relevanteste Punkt ist die zeit- und inhaltsgleiche Uber-
tragung des Tarifergebnisses aus dem November 2021. Insoweit besteht Einvernehmen.

Die Übernahme des Tarifergebnisses ändert alierdings nichts an dem unserer Ansicht nach
verfassungswidrigen Zustand der Alimentation der Richterinnen und Richter in Thüringen.
Der vom TFM gewählte und aufrecht erhaltene Ansatz, der unstreitig bestehenden Verfas-
sungswidrigkeit durch die Erhöhung kinderbezogenen Familienzuschläge abzuhelfen, halten
wir weiterhin für rechtswidrig. Auf die aliseits bekannt Argumente hierfür sei verwiesen. Wir
halten es für aussichtslos, die Argumente hier zu wiederholen. Es ist nicht zu erwarten, dass
eine weitere inhaltliche Stellungnahme zu einer Veränderung des Gesetzentwurfes führen
könnte.

Zur Klärung dieser Frage haben zahlreiche Kolleginnen und Kollegen Klagen bei den Thü-
ringer Verwaltungsgerichten anhängig gemacht. Es ist bedauerlich, dass auch in Thüringen
eine rechtmäßige Besoldung nicht durch die Entscheidungen der Landesregierung und des
Landtags als Gesetzgeber gewährleistet werden kann, sondern es hierzu der Verwaltungs-
und Verfassungsgerichfsbarkeit bedarf.

Abschließend beantragen wir, unsere Stellungnahme dem Thüringer Landtag zuzuleiten
(§§ 2 Abs. 2 ThürRIStAG, 95 Abs. 4 ThürBG).
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